
94 Zweites Buch

Umfang' der Voruntersuchung.

4 §190

(1) Die Voruntersuchung ist nicht weiter auszudehnen, 
als erforderlich ist, um eine Entscheidung darüber zu be
gründen, ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder der 
Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen sei.

(2) Auch sind Beweise, deren Verlust für die Haupt
verhandlung zu besorgen steht, oder deren Aufnahme zur 
Vorbereitung der Verteidigung des Angeschuldigten er
forderlich erscheint, in der Voruntersuchung zu erheben.

Ausdehnung der Voruntersuchung.
§191

(1) Ergibt sich im Laufe der Voruntersuchung Anlaß zu 
ihrer Ausdehnung auf eine in dem Antrag der Staats
anwaltschaft nicht bezeichnete Person oder Tat, so hat 
der Untersuchungsrichter in dringenden Fällen die in 
dieser Beziehung erforderlichen Untersuchungshandlun
gen von Amts wegen vorzunehmen.

(2) Die weitere Verfügung gebührt auch in solchen 
Fällen der Staatsanwaltschaft.

Vernehmung des Angeschuldigten.
§192

(1) Der Angeschuldigte ist in der Voruntersuchung zu 
vernehmen, auch wenn er schon vor ihrer Eröffnung ver
nommen worden ist. Ihm ist hierbei die Verfügung, durch 
welche die Voruntersuchung eröffnet worden, bekannt
zumachen.

(2) Die Vernehmung erfolgt in Abwesenheit der Staats
anwaltschaft und des Verteidigers.
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